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Neues Aktienrecht ab 1. Januar 2023 
Wichtige Aspekte für Verwaltungsräte (VR) von nicht börsenkotierten Unternehmen 
 
 

• Grundsatz der Einzelwahl für VR-Mitglieder 

• Modernisierung von VR-Sitzungen und Generalversammlungen (GV) 

• Erhöhte Haftungsrisiken für VR  

• Zwischendividenden aus dem Erfolg des laufenden Geschäftsjahres möglich 

• Vorgegebene Reihenfolge der Verlustverrechnung 

• Gemeinsame Ausübung der Geschäftsführung durch VR, sofern nicht delegiert 

• Vermeidung Interessenkonflikte als Teil der allgemeinen Sorgfalts- und Treuepflicht 

• Rückerstattungspflicht von ungerechtfertigten Leistungen  

• Erleichterungen bei Handelsregisteranmeldungen 

 

 

1. Wahl und Amtsdauer 
 

Das neue Gesetz sieht eine Einzelwahl der VR-Mitglieder vor, es sei denn, die Statuten bestim-

men nichts anderes oder der Vorsitzende der GV ordnet es mit Zustimmung aller vertretenen Ak-

tionäre anders an. Das Einzelwahlsystem gilt allerdings als «Best Practice». 

Die Amtsdauer wurde gegenüber dem aktuell geltenden Recht nicht verändert. Diese beträgt 

standardmässig drei Jahre, die Statuten können die Amtsdauer allerdings kürzer oder bis maxi-

mal 6 Jahre festlegen. Wichtiger Exkurs in diesem Kontext: Das Amt der VR-Mitglieder endet mit 

Ablauf des sechsten Monats nach dem letzten Geschäftsjahr ihrer Amtszeit, wenn keine GV 

nach Art. 699 Abs. 2 OR durchgeführt oder die Wahl des VR nicht traktandiert wurde (Bundesge-

richtsentscheid 4A_496/2021). Daraus kann ein Organisationsmangel im Sinne von Art. 731b 

OR resultieren. 

Eine Altersgrenze oder eine maximale Anzahl von aufeinanderfolgenden Amtszeiten gibt das 

neue Recht nicht vor.  

 

2. Modernisierung der VR-Sitzung und GV 
 

Nach herrschender Meinung wurden bereits VR-Sitzungen auf schriftlichem Weg oder in elektro-

nischer Form abgehalten. Das neue Recht sieht diese Formen nun explizit vor. Zirkulationsbe-

schlüsse durch den VR können neu unter Verwendung elektronischer Mittel gefasst werden. 

Auch die Durchführung der GV wird modernisiert. Diese können ab anfangs 2023 ohne physi-

sche Präsenz virtuell durchgeführt werden. Auch eine hybride Durchführung der GV ist möglich, 

bei welcher eine Präsenz-GV mit zusätzlicher virtueller Übertragung vorgenommen wird. Dabei 

ist zwingend zu beachten, dass die Identität der Teilnehmenden festgestellt werden muss, die 

unmittelbare Übertragung der Voten sowie das Antrags- und Diskussionsrecht gewährleistet 

werden und das Abstimmungsrecht unverfälscht ermittelt werden kann. Eine Beschlussfassung 

auf dem schriftlichen Weg ist anhand eines Zirkularbeschlusses zulässig, wenn alle Aktionäre 

dieser Form ausdrücklich zustimmen. Eine schriftliche GV kann auch mittels Urabstimmung ab-

gehalten werden, sofern die Mehrheit der Aktionäre dieser Form zustimmen. Das neue Recht 
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ermöglicht es, GV’s auch im Ausland durchzuführen. Dazu sowie auch für eine reine virtuelle GV 

wird eine statutarische Rechtsgrundlage vorausgesetzt, was eine Statutenänderung notwendig 

macht. 

 

3. Finanzverantwortung des VR steigt 
 

Das Sanierungsrecht sieht neu eine explizite Pflicht zur Überwachung der Liquidität sowie zur 

Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit durch den VR vor. Wie weit in die Zukunft die Überwachung 

und Sicherstellung vorzunehmen ist, wird vom Gesetz nicht vorgegeben. Im Grundsatz ist eine 

Periode von mindestens sechs Monaten bei kleineren und zwölf Monate bei grösseren Unter-

nehmungen zu empfehlen. 

Weist die Jahresrechnung einer Gesellschaft einen Kapitalverlust nach Art. 725a nOR aus, so 

entfällt die sofortige Einberufung einer GV durch den VR, er hat jedoch Massnahmen zur Beseiti-

gung des Kapitalverlustes zu ergreifen. Untersteht die Gesellschaft keiner Revision (Opting-Out), 

muss die letzte Jahresrechnung vor ihrer Genehmigung durch die GV einer eingeschränkten Re-

vision unterzogen werden (Art. 725a Abs. 2 nOR). Die Abnahme einer nicht entsprechend ge-

prüften Jahresrechnung durch die GV kann zur Nichtigkeit des Beschlusses führen. 

Bei einer Überschuldung kann der VR von der Benachrichtigung des Gerichtes absehen, wenn 

ausreichend Rangrücktritte vorliegen oder die Überschuldung innert 90 Tagen seit Vorliegen der 

Zwischenabschlüsse behoben werden kann. Zu beachten ist im Zusammenhang mit Rangrück-

tritten, dass diese künftig zwingend den geschuldeten Betrag sowie die Zinsforderungen umfas-

sen müssen (Art. 725b Abs. 4 Ziff. 1 nOR).  

Die Pflichten des VR zur Einreichung eines Gesuchs um Nachlassstundung bei drohender Zah-

lungsunfähigkeit sowie die Benachrichtigung des Gerichtes im Falle einer Überschuldung wer-

den neu im Gesetz als unübertragbare und unentziehbare Aufgaben des VR definiert (Art. 716a 

Abs. 1 Ziff. 7 nOR).  

 

4. Zwischendividende möglich 
 

Das bisherige Recht sah für Gesellschaften keine Möglichkeit vor, aus dem Erfolg des laufenden 

Geschäftsjahres Zwischendividenden auszuschütten. Bis anhin konnte nach erfolgter ordentli-

cher GV nur anlässlich einer ausserordentlichen GV eine Dividende zulasten des frei verwend-

baren Eigenkapitals beschlossen werden. Diese Möglichkeit wird künftig weiterhin bestehen.  

Ergänzend dazu sieht das neue Recht nun explizit Zwischendividenden vor (Art. 675a nOR). Da 

der Gesellschaft durch diese Interimsdividenden Mittel entzogen werden, muss zwingend ein 

Zwischenabschluss nach den Grundsätzen zur Jahresrechnung erstellt werden (Art. 960f nOR). 

Unterliegt die Gesellschaft einer Revision, muss der Zwischenabschluss durch die Revisions-

stelle geprüft werden. Wenn sämtliche Aktionäre der Zwischendividende zustimmen und die For-

derungen der Gläubiger durch die Zwischendividende nicht gefährdet werden, kann auf die Prü-

fung allerdings verzichtet werden. 

Als VR gilt es zu beachten, dass nur Dividenden einer GV vorgeschlagen werden, welche die 

Liquidität nicht gefährden. Ansonsten liegt eine Verletzung der Sorgfaltspflicht vor. 
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5. Reihenfolge der Verlustverrechnung 
 

In Art. 674 nOR gibt das neue Recht eine klare Reihenfolge der Verlustverrechnung vor. Ver-

luste müssen zuerst mit dem Gewinnvortrag und danach mit den freiwilligen Gewinnreserven 

verrechnet werden. Verbleiben weitere Verluste, können diese auf die neue Rechnung vorgetra-

gen oder zuerst den gesetzlichen Gewinnreserven und danach den gesetzlichen Kapitalreserven 

in Abzug gebracht werden. Diese Reihenfolge gilt es künftig beim Antrag des VR an die GV zur 

Verwendung des Bilanzgewinnes zu beachten.  

 

6. Übertragung der Geschäftsführung 
 

Die Delegation der Geschäftsführung ist nach dem neuen Recht grundsätzlich möglich. Abwei-

chende Regelungen können diesbezüglich in den Statuten vorgegeben werden und die Delega-

tion kann damit ganz oder teilweise untersagt werden. Wird die Geschäftsführung nicht delegiert, 

üben die VR-Mitglieder die Geschäftsführung gemeinsam aus.  

 

7. Vermeidung von Interessenkonflikten 
 

Die Vermeidung sowie Bewältigung von Interessenkonflikten ist Teil der allgemeinen Sorgfalts- 

und Treuepflicht der VR-Mitglieder (Art. 717a nOR). Liegen Interessenkonflikte vor, müssen VR- 

oder auch Geschäftsleitungsmitglieder den VR unverzüglich und detailliert darüber informieren. 

Die notwendigen Massnahmen zur Wahrung der Interessen der Gesellschaft werden dann vom 

VR getroffen.  

 

8. Rückerstattung von ungerechtfertigten Leistungen 
 

Werden durch den VR oder Geschäftsleitungsmitglieder ungerechtfertigte Leistungen bezogen, 

sind diese zur Rückerstattung verpflichtet. Die Voraussetzung, dass diese Leistungen in bösem 

Glauben bezogen wurden, fällt unter dem neuen Recht weg. Zusätzlich sind auch Leistungen, 

welche in einem offensichtlichen Missverhältnis zur Gegenleistung oder nicht mehr zur wirt-

schaftlichen Lage der Gesellschaft stehen, rückerstattungspflichtig.  

 

9. Erleichterungen bei Handelsregisteranmeldungen 
 

Ab Einführungsdatum des neuen Rechtes müssen die Angehörigen des obersten leitenden Or-

ganes (u.a. VR bei Aktiengesellschaften) nicht mehr zahlreiche Anmeldungen beim Handelsre-

gister unterzeichnen. Beispielsweise können Eintragungen oder Löschungen von zeichnungsbe-

rechtigten Personen fortan durch andere im Handelsregister eingetragenen Personen oder so-

gar von bevollmächtigten Dritten unterzeichnet werden. Auch künftig werden jedoch vereinzelte 

Ausnahmen verbleiben, bei welchen die Anmeldung zwingend vom obersten leitenden Organ 

unterzeichnet werden muss.  
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10. Unsere Handlungsempfehlungen 
 

• Statuten sowie Reglemente (beispielsweise Organisationsreglement), welche mit dem neuen 

Aktienrecht nicht vereinbar sind, müssen innert einer Frist von zwei Jahren angepasst wer-

den (bis am 01.01.2025). Statutenbestimmungen, welche erst unter dem neuen Recht zuläs-

sig sein werden, können grundsätzlich bereits jetzt eingeführt werden. Dabei muss klar ver-

merkt werden, dass diese Bestimmungen erst per 01.01.2023 in Kraft treten. 

• Überdenken Sie, wie die Überwachung der Liquidität respektive die Sicherstellung der Zah-

lungsfähigkeit erfolgt und wägen Sie ab, ob eine Liquiditätsplanung in ausreichender Form, 

für die Art und Grösse der Unternehmung angemessen vorhanden ist.  

• Sofern die Jahresrechnung einen hälftigen Kapitalverlust nach Art. 725a nOR ausweist und 

die Gesellschaft keiner Revision unterliegt, sollte zeitnah ein zugelassener Revisor mit einer 

eingeschränkten Revision beauftragt werden.  

• Liegt eine Überschuldung vor, empfehlen wir, bestehende Rangrücktritte auf korrekte Ausge-

staltung zu überprüfen.  

• Sollen Zwischendividenden ausgeschüttet und muss keine Revision des Zwischenabschlus-

ses vorgenommen werden, so ist die vorhandene Liquidität besonders kritisch zu würdigen. 

• Die neuen Vorgaben bezüglich der Reihenfolge der Verlustverrechnung sollten künftig beim 

Antrag des VR an die GV zur Verwendung des Bilanzgewinnes besonders beachtet werden.  

 
 

Haben Sie Fragen zum neuen Aktienrecht? Wir stehen Ihnen bei Unklarheiten gerne zur Seite oder 

unterstützen Sie bei der Analyse der Auswirkungen auf Ihre Unternehmung.  

 

Ihre Ansprechpartner im Bereich Wirtschaftsprüfung 
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Beratung I Prüfung I Treuhand  

 
Dafür stehen wir, das sind wir! 
 

Baden-Dättwil, 12. Dezember 2022 

 


